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Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Abkommens vom 
20. Februar 1958 zwischen der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik und der 
Regierung der Volksrepublik Bulgarien über 

die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der 
Sozialpolitik.

Vom 7. August 1958
Entsprechend § 2 der Verordnung vom 10. April 1958 

über das Abkommen zwischen der Regierung der Deut
schen Demokratischen Republik und der Regierung der 
Volksrepublik Bulgarien über die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete der Sozialpolitik (GBl. I S. 353) wird hier
mit bekanntgemacht, daß das Abkommen nach dem 
Notenaustausch über die erfolgte Bestätigung am 
11. Juli 1958 in Kraft getreten ist.

Berlin, den 7, August 1958
Der Leiter

des Büros des Präsidiums des Ministerrates 
P l e n i k o w s k i  

Staatssekretär

Beschluß
über die Ordnung zur Leitung der örtlichen Räte 

durch den Ministerrat.
Vom 31. Juli 1958

Zur Durchführung des Gesetzes vom 17. Januar 1957 
über die örtlichen Organe der Staatsmacht (GBl. I S. 65) 
und des Gesetzes vom 11. Februar 1958 über die Ver
vollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des 
Staatsapparates in der Deutschen Demokratischen Re
publik (GBl. I S. 117) wird zur Leitung der örtlichen 
Räte durch den Ministerrat folgende Ordnung 
beschlossen:

I.

1. Der Ministerrat leitet die Arbeit der örtlichen Räte 
zur Gewährleistung der einheitlichen politischen 
Tätigkeit aller Organe der Staatsmacht bei der 
Durchsetzung der Politik des Staates der Arbeiter 
und Bauern. Dazu ist durch eine richtige plan
mäßige Anleitung in den Grundfragen die selb
ständige und eigenverantwortliche Tätigkeit der 
örtlichen Räte zu fördern und zu sichern, ihre Mit
verantwortung für die Planung und Durchführung


